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Gesetz über die in der Direktion der Justiz und des Innern verwendeten besonderen Personendaten

Allgemeine Erläuterungen zum Vernehmlassungsentwurf vom Januar 2013

I.	Ausgangslage
A.	Gesetzliche Grundlagen
§ 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG) verlangt für das Bearbeiten besonderer Personendaten aufgrund der Sensibilität dieser Daten eine „hinreichend bestimmte Regelung in einem formellen Gesetz“. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Regelung folgende Elemente enthält: die Umschreibung des verantwortlichen Organs, den Verwendungszwecke, die Art der bearbeiteten Daten (Datenkategorien) und die Bearbeitungsmethoden (vgl. Weisung des Regierungsrates zu § 8 Abs. 2 IDG; ABl 2005, 1306). 
[bookmark: start]Vergleichbare Anforderungen an die gesetzlichen Grundlagen stellt auch das Bundesrecht. Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten (Art. 13 Abs. 2 BV). Dieser Schutz ist jedoch, wie der Schutz aller Grundrechte, nicht unbeschränkt. Nach Art. 36 Abs. 1 BV bedürfen Einschränkungen von Grundrechten einer gesetzlichen Grundlage. Bei schwerwiegenden Eingriffen in die verfassungsmässigen Rechte verlangt das Bundesgericht eine klare und ausdrückliche Regelung in einem formellen Gesetz, ein öffentliches Interesse oder den Schutz der Grundrechte Dritter und die Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit. Zudem darf der Kerngehalt des Grundrechts nicht angetastet werden (BGE 130 I 16 E. 3). Bei leichteren Eingriffen genügt, wenn das Gesetz eine „schlüssige“ Delegation enthält, auch ein Erlassen unterhalb der Gesetzesstufe  und sie können auch auf eine Generalklausel abgestützt werden (BGE 122 I 360 E. 5 b bb). Gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes dürfen besonders schützenswerte Personendaten grundsätzlich nur bearbeitet werden, wenn sich die Zulässigkeit aus einer formell gesetzlichen Grundlage klar ergibt (vgl. BGE 122 I 360 E. 5 d). Eine Ausnahme von diesem formellen Erfordernis gilt dann, wenn die Datenbearbeitung für eine in einem formellen Gesetz klar umschriebene Aufgabe unentbehrlich ist, die Rechte der betroffenen Personen nicht gefährdet sind oder die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt oder ihre Daten allgemein zugänglich gemacht hat (a.a.O. E. 5b dd). Vergleichbaren Schutz wie Art. 113 Abs. 2 BV bietet sodann auch Art. 8 Ziff. 2 EMRK (BGE 124 I 176 E. 5). 
B.	Umfang der Anforderungen an die formellgesetzliche Grundlage 
 (
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)Die Anforderung an die gesetzliche Grundlage in § 8 Abs. 2 IDG bedeutet nicht, dass sämtliche Normen, mit denen die Bearbeitung von besonderen Personendaten geregelt wird, in der Form eines formellen Gesetzes zu erlassen sind. Dies geht bereits aus dem Text der Bestimmung hervor, der auf eine „hinreichend bestimmte Regelung in einem formellen Gesetz“ verweist. Dadurch werden die Anforderungen relativiert. § 8 Abs. 2 IDG kommt folglich keine absolute Geltung zu. 
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang Art. 38 KV, wonach Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte in der Form eines formellen Gesetzes zu erfolgen haben, weniger wichtige Rechtssätze, namentlich solche über den Vollzug der Gesetze, aber in der Form der Verordnung erlassen werden können (Art. 38 Abs. 2 KV). Die Regelung auf der formellen Gesetzesstufe darf sich deshalb auf die Grundsätze beschränken, und die Einzelheiten können auf Verordnungsstufe geregelt werden. Ob Rechtsätze wichtig sind, ist anhand von Kriterien festzulegen. Neben der Schwere des Eingriffs in die Rechtsstellung des Normadressaten ist insbesondere die Grundsätzlichkeit der Regelung von Bedeutung: das Gesetz soll Grundsatzentscheidungen über die grossen Linien der Politik festlegen und die Details dem Verordnungsgeber überlassen (vgl. Schuhmacher, Kommentar zur Zürcher Kantonsverfassung, Art. 38 N 12 und 15). Das Bundesgericht hat hinsichtlich der Delegation von Rechtssetzungszuständigkeiten die Anforderungen an die erforderliche gesetzliche Grundlage in einer reichen Praxis umschrieben (vgl. etwa BGE 128 I 327 E. 4), die auch nach kantonalem Verfassungsrecht gelten (Schuhmacher, a.a.O, N 40). Eine Delegation ist danach zulässig, wenn:
· das kantonale Recht die Delegation nicht ausschliesst,
· die Grundzüge im formellen Gesetz umschrieben sind, soweit die Rechtsstellung der Rechtsunterworfenen schwerwiegend berührt ist (BGE 128 I 113 E. 3c S. 122; BGE 118 Ia 245 E. 3b S. 247 f., 305 E. 2b S. 310 f., mit Hinweisen),
· die Delegation in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist,
· die Delegation sich auf einen bestimmten, genau umschriebenen Gegenstand beschränkt. 
Da das IDG keine weitergehenden Anforderungen stellt (der  Weisung zum Gesetz nichts entsprechendes zu entnehmen ist, vgl. ABl 2005, S. 1306 f.) und auch das Bundesrecht keine Vorgaben macht, die eine Delegation im Bereich des Datenschutzes einschränken würden, darf sich die Regelung auf der Stufe des formellen Gesetzes im Bereich der Datenbearbeitung auf die Grundzüge beschränken. Dies ist bereits wegen der Natur der Regelungsmaterie unabdingbar, da es sich bei der Datenbearbeitung um einen sehr technischen Bereich handelt, der häufigen Änderungen und Anpassungen unterworfen ist. Insbesondere die Datenkategorien und Datensicherheitsvorschriften können dabei auch in die Verordnungen der einzelnen Direktionen aufgenommen werden. Welche Behörden die Verordnungen erlassen können, bestimmen Gesetz und Verfassung (Art. 38 Abs. 3 KV). 
Ergänzend ist festzuhalten, dass auch Normen in Gesetzen, die vor dem Erlass des IDG erlassen wurden, als gesetzliche Grundlage genügen können. Dies folgt aus dem Grundsatz der Gleichrangigkeit von Normen der nämlichen Erlassstufe (BGE 124 I 176 E. 5c). 
C.	Zeitliche Vorgaben
Gemäss § 41 IDG sind die notwendigen gesetzlichen Grundlagen gemäss § 8 Abs. 2 IDG bis am 1. Oktober 2013 zu schaffen. 

II.	Prüfung der bestehenden gesetzlichen Grundlagen im Hinblick auf die in der JI im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung bearbeiteten besonderen Personendaten   
A. 	Vorbemerkungen
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass lediglich die Bearbeitung von besonderen Personendaten eine formellgesetzliche Grundlage gemäss § 8 Abs. 2 IDG verlangt. Gemäss Weisung des Regierungsrates zum IDG soll gestützt auf diese Bestimmung im formellen Gesetz folgendes geregelt sein:
· das verantwortliche Organ, 
· der Bearbeitungszweck,
· die Art der bearbeiteten Daten,
· die Art und Weise der Datenbearbeitung.
Die Beurteilung, ob die bestehenden gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung von besonderen Personendaten in der JI ausreichen, setzt eine Prüfung sämtlicher Aufgaben der einzelnen Verwaltungseinheiten voraus. 
B. 	Art und Weise der Datenbearbeitung
1. 	Allgemeines
Bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der im Rahmen der Geschäftserfüllung bearbeiteten Daten besteht eine allgemeine gesetzliche Grundlage in § 44 OG RR. Diese Rechtsgrundlage ist zwar älter als das IDG. Dies ändert aber nichts daran, dass das Gesetz zusammen mit den Spezialgesetzen, welche die Aufgaben der Verwaltung festlegen, eine genügende Rechtsgrundlage gemäss § 8 Abs. 2 IDG bilden kann (vorn I.B.). 
2. 	In § 44 OG RR geregelte Kriterien
§ 44 OG RR bestimmt in verschiedenen Absätzen die für die Bearbeitung von besonderen Personendaten zulässigen Bearbeitungsmethoden (Art und Weise der Bearbeitung): 
· Geschäftsbearbeitung (Abs. 2 lit. a), 
· Geschäftskontrolle („Arbeitsabläufe organisieren“, „Registrierung, Verwaltung, Indexierung und Überwachung“, Abs. 1 und Abs. 2 lit. b), 
· Findmittel („festzustellen, ob es Daten über eine bestimmte Person bearbeitet“, Abs. 2 lit. c), 
· Dokumentenablage („Zugang zur Dokumentation erleichtern“, Abs. 2 lit. d, „Registrierung, Verwaltung, Indexierung und Überwachung“, Abs. 1 und Abs. 2 lit. b), 
· Kommunikation (Abs. 1). 
In der JI  erfolgt diese Bearbeitung, neben der Bearbeitung mit den in der ganzen Verwaltung verwendeten Datenbearbeitungssystemen (word, excel usw.) insbesondere mit dem eigens für sie entwickelten System „RIS“ bzw. bei den Statthalterämtern und Bezirksräten mit dem System „Juris“. Diese beiden Systeme dienen der Geschäftsverwaltung und Speicherung von Geschäftsdaten und sind mit Suchfunktionen ausgestattet, weshalb sie von besonderer Bedeutung sind. 
Gestützt auf die Regelung im OG RR ist die Verwendung der elektronischen Datenbearbeitung grundsätzlich zulässig. Die Zugriffsrechte der einzelnen Mitarbeitenden und die notwendigen Sicherheitskonzepte können sodann gestützt auf die Delegationsnorm in § 61 Abs. 1 der  Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (VOG RR) in Direktionsverordnungen erfolgen.
C.	Bearbeitungszwecke, Art der bearbeiteten besonderen Personendaten und verantwortliche Organe
1. 	Allgemeines
Die Verwaltungseinheiten der JI bearbeiten besondere Personendaten ausschliesslich als Geschäftsdaten (in den einzelnen Geschäften abgespeicherte Daten). Die Geschäftsbearbeitung als solche hat ihre Grundlage in den verschiedensten Sachgesetzen (hinten B.). Dabei bestimmt die gemäss Gesetz zu erfüllende Aufgabe den Bearbeitungszweck. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Daten der Strafverfolgungsbehörden und des Amtes für Justizvollzug, da sie Informationen über administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen enthalten (vgl. § 3 IDG, der unter den besonderen Personendaten diese Daten ausdrücklich erwähnt). Besondere Personendaten enthalten aber auch andere im Zusammenhang mit der Erfüllung gesetzlicher Aufgaben bearbeitete Geschäfte. Zudem enthalten auch die innerhalb der JI bearbeiteten Rechtsmittelverfahren aus den entsprechenden Bereichen besondere Personendaten. 
2. 	Beurteilung der Datenbearbeitung in den einzelnen Verwaltungseinheiten
a. Strafverfolgung 
Die der JI zugeordneten Aufgaben der Strafverfolgung werden durch Oberstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaften, Oberjugendanwaltschaft, Jugendanwaltschaften und Statthalterämter erfüllt. Die Aufgabenerfüllung dieser Organe, die zwingend die Bearbeitung besonderer Personendaten nach sich zieht, ist von den materiellen Strafgesetzen (StGB und Jugendstrafgesetz) sowie den Verfahrensgesetzen (StPO und Jugendstrafprozessordnung) des Bundes geregelt. Diese Gesetze enthalten denn auch Normen zur Datenbearbeitung (vgl. Art. 89 ff. StPO, Art. 3 JStPO i.V.m. Art. 89 ff. StPO). Ergänzend enthalten weitere Spezialgesetze zusätzliche Normen zur Datenbearbeitung (vgl. etwa Art. 8 f. DNA-Profil-Gesetz). Da in diesem Bereich der Bund abschliessend zuständig ist, sind die Kantone nur zum Erlass organisatorischer Normen befugt. Die Bezeichnung der zuständigen Organe erfolgt im GOG. Lediglich Minimalvorschriften erlässt das Bundesrecht für die Aktenaufbewahrung nach Abschluss der Verfahren (Art. 103 Abs. 1 StPO). Soll über diese Bestimmunen hinausgegangen und auch von den allgemeinen Regelungen im IDG und im Archivgesetz abgewichen werden, sind entsprechende Bestimmungen im massgebenden Spezialgesetz (GOG) zu ergänzen (vgl. hinten III.B.). 
b. 	Justizvollzug
Die Aufgaben der mit dem Justizvollzug beauftragten Stellen und damit der Zweck der Datenbearbeitung, nämlich der Vollzug von Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Massnahmen, ergeben sich aus dem StGB (Art. 74 ff. und 372 ff. StGB). Das kantonale Straf- und Justizvollzugsgesetz (StJVG) bezeichnet in Ergänzung dazu die zuständigen Organe: die Aufgaben werden grundsätzlich der JI übertragen, mit der Möglichkeit der Delegation an ein Amt auf Verordnungsstufe (§ 14 i.V.m. § 3 StJVG). Die entsprechende Delegation wurde denn auch in der Justizvollzugsverordnung (JVV) vorgenommen (Amt für Justizvollzug, § 2 Abs. 1 JVV). 
Die von den Justizvollzugsbehörden zu erfüllenden gesetzlichen Vollzugsaufgaben ziehen zwingend die Bearbeitung besonderer Personendaten nach sich, ist doch die Vollzugsplanung (Art. 75 StGB) und der entsprechend dieser Planung vorgenommene Vollzug ohne Bearbeitung entsprechender Daten ausgeschlossen. Das StGB enthält denn auch verschiedene Arten von besonderen Personendaten, die bearbeitet werden dürfen (Angaben über die notwendige Betreuung und die Beziehungen zur Aussenwelt [Art. 75 StGB], Daten über den Gesundheitszustand [Art. 80 StGB] und Angaben über die Behandlung von psychischen Störungen, der Abhängigkeiten oder der Entwicklungsstörungen [Art. 90 StGB]). In Ergänzung dazu regelt das StJVG die in den Vollzugsakten enthaltenen Daten und die Einsichtsrechte (§ 26 StJVG). Nicht geregelt sind jedoch die Aufbewahrungsfristen für diese Daten. Weshalb das StJVG, falls von den allgemeinen Regelungen im Archivgesetz und im IDG abweichende Bestimmungen erlassen werden sollen, diesbezüglich zu ergänzen ist (vgl. hinten III.B.). 
c. 	Opferhilfe
Die Aufgaben der Opferhilfe ergeben sich weitgehend aus dem Opferhilfegesetz (OHG; Beratung, finanzielle Leistungen). Der Zweck der Datenbearbeitung ist damit bundesrechtlich geregelt. Das kantonale Einführungsgesetz zum Opferhilfegesetz (EG OHG) bezeichnet die zuständigen Organe und konkretisiert das Akteneinsichtsrecht der Beratungsstellen gemäss Art. 10 OHG und damit die von diesen zu bearbeitenden besonderen Personendaten (§ 6 EG OHG). In §§ 8 ff. EG OHG werden sodann die Aufgaben der Opferhilfestelle geregelt. § 9 EG OHG legt fest, dass die Opferhilfestelle unter anderem aufgrund der Strafakten über Entschädigung und Genugtuung entscheidet. Die zu bearbeitenden besonderen Personendaten werden mit Bezug auf die Opferhilfestelle also vom EG OHG geregelt. Die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen erscheinen damit als ausreichend.
d. Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt
Die Aufgaben der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt ergeben sich aus § 17 Abs. 1 des Gewaltschutzgesetzes. Nach dieser Bestimmung gewährleistet, steuert, koordiniert und überprüft die Interventionsstelle die Zusammenarbeit der mit häuslicher Gewalt befassten Behörden und Beratungsstellen. Dabei ist festzuhalten, dass die Interventionsstelle gestützt auf diese Bestimmung keine generelle Überprüfung sämtlicher Vorfälle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt vornimmt und ihr auch keine Einsicht in besondere Personendaten der befassten Behörden zusteht. Eigene Datenbanken führt sie nicht. Vielmehr ist die Überprüfung der Zusammenarbeit auf Einzelfälle beschränkt, in denen ihr Daten durch die mit häuslicher Gewalt befassten Behörden gestützt auf § 17 Abs. 2 IDG bekannt gegeben und mit den involvierten Behörden mündlich besprochen werden. Eine Bearbeitung besonderer Personendaten darüber hinaus erfolgt nicht, weshalb die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes als ausreichend erscheinen.
e. 		Zivilstandswesen
Das Zivilstandswesen ist durch das Bundesrecht abschliessend geregelt (vgl. insbesondere Art. 40, 43a, 48 und 103 ZGB sowie Art. 8, 15 ff. Zivilstandsverordnung, ZStV). Das Bundesrecht regelt sowohl den Bearbeitungszweck als auch die zu bearbeitenden besonderen Personendaten. Die zuständigen Organe sind durch die Kantone zu bestimmen. Die gesetzliche Grundlage dazu findet sich in §§ 26 f. EG ZGB). Zusätzliche Regelungen unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes sind nicht zu erlassen.
f. 	Einbürgerungen  
Die Erlangung des Schweizer Bürgerrechts wird einerseits durch das Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (BüG) geregelt. Bei der Einbürgerung im ordentlichen Verfahren wird das Schweizer Bürgerrecht jedoch mit der Einbürgerung in einem Kanton und einer Gemeinde erworben. Das BüG verweist denn bezüglich der Erlangung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts auch auf das kantonale Recht. Im Kanton Zürich regeln Art. 20 f. KV, das Gemeindegesetz (GG) und die Bürgerrechtsverordnung (BüV) das Nähere. Ein Spezialgesetz betreffend das Kantons- und Gemeindebürgerrecht fehlt. Der Bearbeitungszweck, nämlich die Beurteilung von Einbürgerungsgesuchen, ergibt sich jedoch aus den bestehenden Rechtsgrundlagen und auch mit Bezug auf die Art der zu bearbeitenden Daten legen BüG und KV das Grundlegende fest (Art. 14 und 49a Abs. 1 BüG und Art. 20 Abs. 3 KV). Für die Verwendung der Strafregisterauszüge besteht zudem eine besondere gesetzliche Grundlage in Art. 365 Abs. 2 Bst. g StGB. Mit Bezug auf die verantwortlichen Organe ergibt sich die Zuständigkeit des Kantons aus Art. 15a BüG. Mit Bezug auf die Erteilung des Gemeindebürgerrechts regelt § 23 GG das Notwendige. Nicht auf formell gesetzlicher Stufe geregelt ist die für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts zuständige Stelle. Die entsprechende Regelung findet sich kraft Delegation im Gemeindegesetz auf Verordnungsstufe (§ 31 GG; § 20 der Bürgerrechtsverordnung und Anhang 1, lit. A, Ziff. 7 der Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung). Auch diesbezüglich erscheinen die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes mithin als ausreichend. 
g. 	Namensänderungen
Das Bundesrecht regelt das Recht zur Namensänderung abschliessend (Art. 29 f. ZGB und für internationale Sachverhalte Art. 37 ff. des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht). Dem kantonalen Gesetzgeber steht es nicht zu, die entsprechenden Regelungen – sei es bezüglich des Bearbeitungszwecks, sei es bezüglich der bearbeiteten Daten – zu ergänzen. Das ZGB bestimmt als zuständige Behörde die „Regierung“ des Wohnsitzkantons. Die Zuständigkeit der JI ergibt sich aus der Delegation in § 44 Abs. 2 Ziff. 15 EG ZGB. 
h.	Handelsregisterwesen
Das Handelsregisterwesen wird in Art. 927 ff. OR geregelt. Die Bestimmungen regeln den Bearbeitungszweck und die zu bearbeitenden Daten abschliessend. Zusätzliche gesetzliche Grundlagen unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes dürfen von den  Kantonen nicht erlassen werden. Durch den kantonalen Gesetzgeber sind lediglich die Amtsstellen, die das Handelsregister führen und die kantonale Aufsichtsbehörde zu bezeichnen (Art. 927 Abs. 3). Beide Aufgaben werden gemäss Delegation in § 38 OG RR im Anhang 1 lit. A. Ziff. 8 VOG RR der JI zugewiesen. 
i. 	Rechtsmittel 
Die Direktion ist gestützt auf § 19b Abs. 2 lit. b Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) zuständig für den verwaltungsinternen Rechtsmittelzug gegen untergeordnete Verwaltungseinheiten. In §§ 19 ff. VRG werden die Aufgaben der Rekursinstanz geregelt. Bearbeitungszweck und zu bearbeitende Daten ergeben sich dabei ausnahmslos aus dem VRG in Verbindung mit dem jeweiligen Spezialgesetz. Zusätzliche gesetzliche Grundlagen unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes für Rekursverfahren sind nicht zu erlassen.  
j. Weitere Aufgaben
Im Rahmen der übrigen in der JI erfüllten Aufgaben (Betreuung der Gemeinden durch das Gemeindeamt, Fachstellen für Integration, Gleichstellung und Kultur) werden keine besonderen Personendaten berarbeitet. 
3. Schlussbetrachtung
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen für die Bearbeitung besonderer Personendaten durch Verwaltungseinheiten der JI den Voraussetzungen von § 8 Abs. 2 IDG genügen. 

III. 	Notwendige zusätzliche gesetzliche Regelungen
A. 	Bekanntgabe von besonderen Personendaten mittels elektronischen Zugriffs (Abrufverfahren) 
1. 	Anforderungen des IDG
§ 17 Abs. 1 lit. a IDG verlangt für die Bekanntgabe besonderer Personendaten durch öffentliche Organe eine hinreichend bestimmte Regelung in einem formellen Gesetz. § 17 Abs. 2 IDG schränkt diese Anforderung ein, indem festgelegt wird, dass eine Grundlage in einem formellen Gesetz dann nicht notwendig ist, wenn die Bekanntgabe der Daten
· an ein anderes öffentliches Organe erfolgt,
· in Einzelfällen erfolgt und
· die besonderen Personendaten, vom Organ, dem sie mitgeteilt werden, zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt werden.  
Aus dieser Regelung ist zu schliessen, dass für die Bekanntgabe von besonderen Personendaten immer dann eine formell gesetzliche Grundlage notwendig ist, wenn das andere Organ direkt auf besondere Personendaten anderer Amtsstellen zugreifen kann oder die Bekanntgabe nicht auf bestimmte Einzelfälle beschränkt ist. 
Diese Art der Bekanntgabe von Personendaten wird im Bereich der besonderen Personendaten aus den Bereichen des Strafverfolgung und des Strafvollzugs von verschiedenen Amtsstellen gewünscht (Polizei, Gemeindeamt betr. Einbürgerungen, Opferhilfestelle). Besteht tatsächlich ein durch das öffentliche Interesse gerechtfertigtes Bedürfnis an entsprechenden Datenzugriffen, ist eine gesetzliche Grundlage im entsprechenden Spezialgesetz zu schaffen. Dabei muss sich die gesetzliche Regelung auf die Grundzüge beschränken und für die Einzelheiten ist eine Verordnungskompetenz vorzusehen (vgl. vorn I.B.). 
Zu ergänzen ist, dass gestützt auf § 16 Abs. 1 lit. a IDG für die Bekanntgabe der übrigen Personendaten eine „rechtliche Bestimmung“ genügt. Die Anforderungen im Bereich der übrigen Personendaten können damit auch ohne besondere Delegationsnorm auf Verordnungsstufe geregelt werden. In Übereinstimmung mit dieser Bestimmung legt § 44 Abs. 3 OG RR fest, dass zu den Personendaten (nicht aber zu den besonderen Personendaten) alle Stellen der kantonalen Verwaltung Zugang haben, soweit sie sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen.
2. 	Zugriff auf Daten der Strafverfolgungsbehörden
a. 	Zugriff anderer Strafverfolgungsbehörden
Art. 95 ff. StPO regelt die Datenbearbeitung für hängige Strafverfahren im Grundsatz und hält fest, dass Daten aus einem hängigen Verfahren zur Unterstützung eines anderen ebenfalls hängigen Verfahrens mitgeteilt werden dürfen (Art. 96 Abs. 1 StPO). Keinerlei Beschränkungen auferlegt die StPO der Datenbekanntgabe innerhalb eines hängigen Verfahrens: Der Datenaustausch zwischen den verschiedenen mit der Strafuntersuchung befassten Strafverfolgungsbehörden vor Abschluss des Hauptverfahrens, d.h. vor Urteilseröffnung (vgl. BSK StPO-Gerhard Fiolka, Art. 96 StPO N 18 f.), ist deshalb bereits gestützt auf die StPO zulässig. Keine Regelung enthält das Bundesrecht dazu, wie die Datenbekanntgabe zwischen verschiedenen Verfahren der Strafverfolgungsbehörden zu erfolgen hat. Da dies eine organisatorische Frage ist, sind die Kantone zur Regelung zuständig. Für den elektronischen Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf Daten sämtlicher hängiger Verfahren, der zur Vermeidung übermässigen Verwaltungsaufwandes unumgänglich ist, ist deshalb eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Die Grundsätze der notwendigen Regelungen sind dabei ins GOG, das für diese Behörden massgebende kantonale Spezialgesetz aufzunehmen. 
Die StPO enthält sodann keine Sonderregelung bezüglich der Bearbeitung von Daten der Strafbehörden nach Abschluss der Verfahren. Diesbezüglich gilt, sofern die kantonale Spezialgesetze keine Regelung enthalten, allgemeines Datenschutzrecht (vgl. BSK, a.a.O. N 13). Für einen direkten elektronischen Zugriff auf die Daten abgeschlossener Strafverfahren, der für die Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit neuen Verfahren unerlässlich ist, ist deshalb ebenfalls eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Auch diese Regelung ist ins GOG aufzunehmen.
b. 	Zugriff anderer Verwaltungseinheiten
aa.	Allgemeines
Art. 96 Abs. 1 StPO regelt nur die Bekanntgabe von Daten innerhalb der Strafverfolgungsbehörden. Zivil- und Verwaltungsbehörden dürfen die Daten gestützt auf Art. 101 StPO einsehen (BSK, a.a.O. N 11). Wenn dabei auch grundsätzlich an die Bekanntgabe gestützt auf Einzelanfragen gedacht ist, wird durch die Bestimmung ein direkter elektronischer Zugriff anderer Verwaltungseinheiten auf die Daten der Strafverfolgungsbehörden nicht ausgeschlossen. Vorausgesetzt ist dabei allerdings, dass die Daten, auf die Zugriff gewährt wird, wesentliche Aufschlüsse für ein Verfahren geben können (Art. 101 Abs. 2 StPO). Entsprechende Regelungen sind, da es sich um Daten der Strafverfolgungsbehörden handelt, ins GOG einzufügen.
bb.	Justizvollzugsbehörden
In einem eingeschränkten Umfang sind die Vollzugsbehörden auf einen elektronischen Zugriff auf die Daten hängiger Strafverfahren angewiesen. So müssen sie sich z.B. vor der Aufhebung einer Massnahmen oder vor einer bedingten Entlassung aus dem Vollzug informieren können, ob gegen die betreffende Person ein neues Strafverfahren erhoben wurde oder diese Person gar von den Strafbehörden gesucht wird. Dieser elektronische Zugriff ist gesetzlich im GOG zu regeln.
cc. 	Für die Einbürgerung zuständige Behörde
Bereits heute wird der Abteilung für Bürgerrechte des kantonalen Gemeindeamtes – in eingeschränktem Mass – Zugriff auf Daten der Strafverfolgungsbehörden gewährt, um die Frage zu klären, ob die gesuchstellende Person die schweizerische Rechtsordnung beachtet. Die Abfrage ist bezüglich der Jugendlichen unverzichtbar, da entsprechende Daten im Strafregister nur in eingeschränkter Weise enthalten sind. Die dafür fehlende gesetzliche Grundlage ist ins GOG einzufügen. 
dd.	Kantonale Opferhilfestelle
Der kantonalen Opferhilfestelle steht Einsicht in Akten des Strafverfahrens zu (§ 9 EG OHG). Die Akten der Strafverfahren bezieht die Opferhilfestelle in der Form von Einzelanfragen. Allerdings ist sie für die Klärung, bei welcher Strafverfolgungsbehörde sie die Akten beiziehen muss, auf Einblick in die Daten der Geschäftskontrolle der Staatsanwaltschaften und Jugendanwaltschaften angewiesen. Da die kantonale Opferhilfestelle fast ausschliesslich Verfahren bearbeitet, die den Kanton Zürich betreffen, dient ein entsprechender direkter Zugriff einer rationellen Verwaltungstätigkeit. Diese direkte Datenabfrage bei den Strafuntersuchungsbehörden, die auf die Daten der Geschäftskontrolle zu beschränken ist, ist von der allgemeinen Bestimmung im EG OHG nicht abgedeckt, weshalb eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu schaffen ist. 
3.	Zugriff auf Daten des Justizvollzugs
Wie sämtliche besonderen Personendaten können auch die Daten des Justizvollzugs bereits heute den Strafverfolgungsbehörden auf Verlangen mitgeteilt werden (§ 17 Abs. 2 IDG). Um in Fällen von Dringlichkeit keine Zeit zu verlieren und um übermässigen personellen Aufwand zu verhindern, ist den Strafverfolgungsbehörden der direkte Zugriff auf Daten des Justizvollzugs zu gewähren. Zugriff auf diese Daten ist insbesondere erforderlich zur Klärung vorangegangener oder laufender Massnahmen und Strafvollzüge mit Blick auf die Beurteilung der Prognose. Die entsprechende Regelung ist, mit den notwendigen Einschränkungen, ins StJVG einzufügen.
B.	Datenaufbewahrung 
1. 	Vorgaben des IDG
Gestützt auf § 5 Abs. 2 IDG sind Informationen und Findmittel, sofern Spezialgesetze keine abweichende Regelung enthalten, während zehn Jahren aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist sind die Informationen, sofern sie nicht vom zuständigen Archiv übernommen werden, zu vernichten. Für den Bereich der JI ist zu prüfen, ob und in welchen Bereichen ein Bedürfnis nach längeren Aufbewahrungsfristen besteht.
2. 	Aktenaufbewahrung im Bereich der Strafverfolgung
Art. 103 StPO, der die Aufbewahrung der Akten nach Abschluss der Verfahren regelt, legt fest, dass Akten mindestens bis zum Ablauf der Verfolgungs- und Vollstreckungsverjährung aufzubewahren sind. Dieselbe Regelung gilt auch für Verfahren gegen Jugendliche (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Dies hat zur Folge, dass Akten aus dem Bereich des Jugendstrafrechts und aus dem Bereich der Verfolgung von durch Erwachsene begangener Vergehen weniger als zehn Jahre aufbewahrt werden dürfen, wie es der vom IDG festgelegten Regel entsprechen würde. Gerade im Bereich der Strafverfolgung werden Akten im Zusammenhang mit späteren Strafverfahren aber während längerer Zeit benötigt, mindestens bis zur Entfernung des Strafregistereintrages (Art 369 Abs. 7 StGB). Diese Frist beträgt bei Strafbefehlen zehn Jahre nach Rechtskraft, wobei die Frist mit der Vollstreckbarkeit zu laufen beginnt. Eine gegenüber der Verjährungsfrist verlängerte Aufbewahrungsfrist liegt deshalb im öffentlichen Interesse. Nach Art. 103 StPO ist eine kantonale Verlängerung der Fristen zulässig und erforderlich, weil sonst die Gefahr vorzeitiger Vernichtung drohen würde. Da die Mindestaufbewahrungsfristen auf Bundesebene gesetzlich geregelt sind, ist eine allfällige Verlängerung dieser Fristen ebenfalls auf formellgesetzlicher Stufe zu regeln. Im GOG ist deshalb eine einheitliche Mindestaufbewahrungsfrist von 15 Jahren festzulegen. Dabei sollen die Akten nur während der ersten zehn Jahre uneingeschränkt zugänglich sein. Nach Ablauf von zehn Jahren soll der Zugang nur noch eingeschränkt möglich sein.
3. 	Aktenaufbewahrung im Bereich des Justizvollzugs
Für Akten aus dem Bereich des Justizvollzugs enthält das Bundesrecht keine Aufbewahrungsfristen, weshalb im Kanton Zürich die Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gemäss § 5 Abs. 2 IDG gilt. Wie die Akten der Strafverfolgung sind auch die Akten des Justizvollzugs für spätere Verfahren häufig von grosser Bedeutung. Auch in diesem Bereich müssen frühere Akten mit den darin enthaltenen besonderen Personendaten regelmässig zur Vollzugsplanung und zur Fällung von Entscheiden im Rahmen des Vollzugs (z.B. Entscheid über Fluchtgefahr) beigezogen werden. Das öffentliche Interesse an einer wirksamen Strafvollstreckung spricht damit auch in diesem Bereich für eine längere als die in § 5 Abs. 2 IDG vorgesehene Aufbewahrungsfrist. Auch für diesen Bereich ist deshalb eine Aktenaufbewahrungsfrist von 15 Jahren vorzusehen. Für den Zeitraum, der zehn Jahre überschreitet, sind die Zugangsrechte zusätzlich einzuschränken. Die Regelung ist ins StJVG einzufügen.
C. 	Sonderfragen der Akteneinsicht	
1. 	Regelung der Einsicht in Akten der Strafuntersuchungsbehörden nach Abschluss des Strafverfahrens
Art. 101 f. StPO regelt die Einsicht in Akten der Strafbehörden für laufende Strafverfahren. Auf abgeschlossene Strafverfahren ist die Bestimmung demgegenüber nicht anwendbar, sondern es kommen die datenschutz- und archivrechtlichen Bestimmungen zu Anwendung. Im Kanton Zürich sind die Regeln des IDG auf gerichtliche Akten nicht anwendbar (§ 2 Abs. 1 IDG). Das Einsichtsrecht in Akten von Strafuntersuchungsverfahren, die nicht mit einem gerichtlichen Verfahren, sondern durch die Staatsanwaltschaft bzw. die Jugendanwaltschaft mit einem Strafbefehl oder durch Einstellung abgeschlossen werden, ist folglich anders geregelt, als dasjenige in Strafuntersuchungen, die mit einem gerichtlichen Verfahren abgeschlossen werden. Diese unterschiedliche Behandlung leuchtet nicht ein. Deshalb soll die Einsicht in die Akten der Strafuntersuchungsbehörden (Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft) entsprechend der Einsicht in gerichtliche Akten geregelt werden. Massgebend muss eine Interessenabwägung sein. Die Regelung ist ins GOG aufzunehmen. 
2. 	Akteneinsicht der Vollzugsbehörden in Akten der Strafbehörden
Die Vollzugsbehörden sind im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben auf gewisse Daten der Strafbehörden angewiesen. Die Ermächtigung der Strafbehörden den Vollzugsbehörden Akten rechtskräftiger Verfahren zuzustellen, ist in § 26 StJVG ausdrücklich enthalten. Diese Regelung weist jedoch mit Bezug auf den vorzeitigen Straf- bzw. Massnahmenantritt eine Lücke auf, da in diesen Fällen das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Diese Lücke ist zu schliessen. 
3.	Akteneinsicht im Bereich des Justizvollzugs
a. 	Akteneinsicht von Mitarbeitenden privater Institutionen in Akten des Justizvollzugs
Im Bereich des Justizvollzugs sind die Zugriffsrechte der Mitarbeitenden und Dritter in § 26 f. StJVG detailliert geregelt. Da der Vollzug gestützt auf § 17 StJVG Privaten übertragen werden kann, ist die Einsicht in die Vollzugsakten für die Mitarbeitenden von mit dem Vollzug beauftragten privaten Institutionen gesetzlich zu regeln und das StJVG entsprechend zu ergänzen.
b.	Spezialregelung für Akteneinsicht ärztlicher Mitarbeitenden
Innerhalb der mit dem Vollzug befassten Verwaltungseinheiten sind häufig verschiedene Ärztinnen und Ärzte sowie Psychiaterinnen und Psychiater mit einer sich im Vollzug befindenden Person befasst. Dies kommt insbesondere beim Wechsel von Vollzugseinrichtungen oder bei Notfällen vor. Dabei handelt es sich sowohl um Mitarbeitende des Vollzugs als auch um externe Personen (z.B. Notfallpsychiater, Notarzt). Durch eine besondere gesetzliche Regelung soll sichergestellt werden, dass ärztliche Mitarbeitende sowie beigezogene externe Ärztinnen oder Ärzte auch ohne eine Entbindung vom Berufsgeheimnis im Einzelfall Einblick in von früher zuständigen Ärztinnen oder Ärzten erstellte Krankengeschichten und Arztberichte nehmen können. 

IV.		Zentrale Aufbewahrung und Verwertung von Beweismitteln und beschlagnahmten Gegenständen und Vermögenswerten
Beweismittel aller Art (z.B. Tatwerkzeug, Tatspuren) werden in der Regel von der Polizei entweder selbständig oder im Auftrag der Strafuntersuchungsbehörden (Staatsanwaltschaft, Jugendstaatsanwaltschaft oder Übertretungsstrafbehörde) sichergestellt und dann beschlagnahmt, allenfalls untersucht oder ausgewertet und dokumentiert. Nach ihrer Auswertung, Untersuchung und Dokumentation werden die Beweismittel für die weitere Bearbeitung in der Regel nicht mehr im Original benötigt, sondern es genügen die Dokumentation und der dazu erstellte Bericht. Gleiches gilt auch für die weiteren beschlagnahmten Gegenstände und die Vermögenswerte. Ihre konsequente Weitergabe an die Strafuntersuchungsbehörden und die Gerichte – wie sie sinngemäss aus der StPO hervorgeht (insbesondere Art. 100 und Art. 192 StPO) – ist nicht sinnvoll, da die Weiterleitung und Lagerung mit grossem Aufwand verbunden und pannenanfällig ist. Eine Professionalisierung der Verwaltung und die Einrichtung einer zentralen Stelle, die sich mit der Aufbewahrung und Bewirtschaftung von Beweismitteln und beschlagnahmten Gegenständen und Vermögenswerten befasst, bietet zahlreiche Vorteile. 
Eine entsprechende Regelung führt dazu, dass die Polizei auch nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen für die Staatsanwaltschaften und Gerichte Daten bearbeitet und zu deren korrekter Verwaltung auch Daten erhält (z.B. Beschlagnahmeverfügungen, Urteile und Beschlüsse, gemäss denen Asservate etc. freigegeben, vernichtet oder verwertet werden). Da damit auch besondere Personendaten verbunden sein können, bedarf es dazu einer gesetzlichen Regelung. Diese ist im GOG zu schaffen. Selbstverständlich ist sicherzustellen, dass die Auslieferung der Originale im Einzelfall und auf Anforderung hin jederzeit gewährleistet ist.

V. 	Ausblick: Ergänzung des Verordnungsrechts 
Zusätzlich zu den Gesetzesänderungen wird auch das Verordnungsrecht anzupassen sein. Die fehlende Regelung der Einzelheiten der Datenbearbeitung (insbesondere Datensicherheitsvorschriften, Zugriffsberechtigungen usw.) ist gestützt auf die Verordnungskompetenz in § 61 VOG RR in der Form der Direktionsverordnung zu ergänzen. 
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